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2. durch die Nötigung oder den Mißbrauch zu sexu
ellen Handlungen eine schwere Körperverletzung 
fahrlässig verursacht wird;

3. der Täter mehrfach eine Straftat nach den §§ 121 
oder 122 begangen hat oder bereits wegen einer 
solchen Straftat bestraft ist.

(4) Wer durch die Tat den Tod des Opfers fahrlässig 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.

(5) Der Versuch ist strafbar.

§123
Ausnutzung und Förderung der Prostitution

Wer die Prostitution ausnutzt oder fördert, um dar
aus Einkünfte zu beziehen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthalts
beschränkung erkannt werden.

§ 124
Vornahme sexueller Handlungen in der Öffentlichkeit

Wer sexuelle Handlungen öffentlich in Gegenwart 
anderer vornimmt, um sich dadurch geschlechtlich zu 
erregen oder zu befriedigen, wird mit Geldstrafe, mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft.

§125
Verbreitung pornografischer Schriften

Wer pornografische Schriften oder andere porno
grafische Aufzeichnungen, Abbildungen, Filme oder 
Darstellungen verbreitet oder sonst der Öffentlichkeit 
zugänglich macht, sie zu diesem Zwecke herstellt, ein
führt oder sich verschafft, wird mit öffentlichem Tadel, 
Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 126
Raub

(1) Wer mit Gewalt gegen einen Menschen oder 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leben 
oder Gesundheit im sozialistischen, persönlichen oder 
privaten Eigentum stehende Sachen wegnimmt oder 
sich auf die gleiche Welse den Besitz von ihm ent
wendeter Sachen zu sichern sucht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§127
Erpressung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit einem schweren Nachteil zu 
einem Verhalten zwingt, um sich oder andere zu be
reichern und dadurch dem Genötigten oder einem 
anderen einen Vermögensschaden zufügt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung bestraft.

(2) Der/ Versuch ist strafbar.

§128 
Schwere Fälle

(1) In schweren Fällen des Raubes oder der Erpres
sung wird der Täter mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt vor, wenn

1. die Tat unter Verwendung von Waffen oder ande
ren Gegenständen, die als Waffe benutzt werden, 
begangen wird;

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen 
wird, die sich zusammengeschlossen haben, um 
unter Gewaltanwendung Verbrechen gegen die 
Person zu begehen;

3. durch die Tat eine schwere Körperverletzung fahr
lässig verursacht wird;

4. der Täter mehrfach eine Straftat nach den §§ 126 
oder 127 begangen hat oder bereits wegen einer 
solchen Straftat bestraft ist.

(2) Wer durch die Tat den Tod des Opfers fahrlässig 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.

§129
Nötigung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit einem schweren Nachteil zu 
einem bestimmten Verhalten zwingt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 130 
Bedrohung

Wer einen Menschen mit der Begehung eines Ver
brechens gegen seine Person ernsthaft bedroht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

§131
Freiheitsberaubung

(1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere 
Weise rechtswidrig der persönlichen Freiheit beraubt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung 
gezogen.

(2) Wer durch die Freiheitsberaubung eine schwere 
Körperverletzung fahrlässig verursacht oder sie auf an
dere, die Menschenwürde besonders verletzende Art 
und Weise begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren, und wer durch sie den Tod des Opfers fahr
lässig verursacht, mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu 
zehn Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 132 
Menschenhandel

(1) Wer einen Menschen mit Gewalt, Drohung oder 
durch Täuschung entführt oder rechtswidrig zum 
Aufenthalt in bestimmten Gebieten zwingt oder ihn in 
außerhalb des Staatsgebietes der Deutschen Demokrati
schen Republik liegende Gebiete oder Staaten ver
bringt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
acht Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Handlung begeht, 
um eine Frau zur Prostitution zu bringen oder wer ein


